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Im Gegensatz zu vielen anderen Erzeugnissen sind die Grund¬
lagen der noch heute geltenden Bestimmungen über Getreide im
wesentlichen schon im ersten Kriegsjahre geschaffen worden. Das
zweite und das dritte Kriegsjahr brachten lediglich eine weitere Aus¬
gestaltung im Einzelnen und eine Anpassung an die besonderen, in
der Hauptsache durch den Ausfall der Ernte bedingten Verhältnisse.

1 . Kriegsjahr.
Die erste für das Reichsgebiet vom Bundesrat erlassene Ver¬

ordnung über Getreide setzt Höch st preise für Roggen, Weizen,
Gerste und Kleie — nicht aber für Hafer — fest (28. Oktober
1914). Für Hafer wurde erst am 5. November 1914 ein Höchst¬
preis verordnet.

Die Getreidehöchstpreise galten für den Großhandel, und da
der Erzeuger dem Großhändler gleichgesetzt wurde, umfaßten sie den
Verkehr zwischen Erzeuger und Handel. Die Preise für Roggen
bewegten sich je nach dem Marktorte zwischen 209 dl in Bromberg
und 237 di in den Marktorten Süd- und Westdeutschlands. Der
Höchstpreis für Weizen war 40 di höher als der Roggenpreis, der
Gerstenpreis bei einem Hektolitergewicht von nicht mehr als 68 LZ
10—16 di niedriger als der Roggenpreis. Die Abstufung der
Höchstpreise innerhalb des Reichsgebietes war in der Absicht er¬
folgt, die Fortbewegung des Getreides aus den Überschußgebieten
nach den Zuschußgebieten zu erleichtern. Die angegebenen Preise
galten nur für Roggen, Weizen und Gerste aus der inländischen
Erzeugung. Sie sollten bis zum 31. Dezember 1914 unverändert
bleiben, von da ab bis zur neuen Ernte am 1. und 15 jeden Monats
sich um 1,50 di für die Tonne erhöhen. Alle Preise bezogen sich
auf Lieferung ohne Sack, frei Verladestelle, Barzahlung beim
Empfang. Recht bald nach Erlaß der Höchstpreise erwies es sich
als notwendig, das Saatgetreide von den Höchstpreisfestsetzungen
auszuschließen. Für Saathafer war das schon von vornherein ge¬
schehen. Bei Gerste und Hafer wurde darüber hinaus noch eine
weitere Einschränkung vorgenommen, daß die Höchstpreise für solche
Verkäufe an Kleinhändler oder Verbraucher, die drei Tonnen nicht
überstiegen, nicht galten.

Bei Erlaß dieser Höchstpreisverordnung ging man anscheinend
davon aus, daß der freie Verkehr zwischen Erzeuger, Verarbeiter
und Händler sich wie bisher abspielen würde, und zwar zu Preisen,
die keineswegs in allen Fällen Höchstpreise waren. Man hatte sich
ohne Zweifel den Höchstpreis zunächst nur als Preisschranke gedacht,
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